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RS OGH 1956/4/25 7Ob191/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1956

Norm

ABGB §1175 A4

ABGB §1193

Rechtssatz

Hat ein Gesellschafter nach Pfändung des Gewinnanteiles eines anderen Gesellschafters durch das Finanzamt wegen

rückständiger Einkommensteuer Barzahlung an das Finanzamt für Rechnung dieses Gesellschafters geleistet, hat er

diesen gegenüber eine aus dem Gesellschaftsverhältnis entstandene Verpflichtung erfüllt.
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